
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1994/10/21 KUVS-
1233-1234/7/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1994

Rechtssatz

Hat die Erstinstanz im Zusammenhang der Lenkereigenschaft des Beschuldigten keinerlei konkrete

Ermittlungsergebnisse, außer der Mitteilung des Beschuldigten ..."daß der PKW vermutlich von einem seiner

Familienmitglieder oder einem befreundeten Ehepaar gelenkt worden sei, er jedoch nicht mehr in der Lage sei zu

eruieren, wer nun tatsächlich den PKW gelenkt habe ...", so kann nicht mit der Begründung der Mitwirkungsp:icht des

Beschuldigten eine Lenkereigenschaft und somit eine verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit angenommen

werden. Jedenfalls kann ohne entsprechende Ermittlungsergebnisse die Verantwortung des Beschuldigten nicht von

vorneherein als unglaubwürdig abgetan werden (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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